
 

 

Hauptsatzung 
der Ortsgemeinde Hütschenhausen 

vom 10.09.2024 
 
Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO) der §§ 7 und 8 der Lan-
desverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung 
über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird. 

 
§ 1 

Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 
 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Ramstein-Mie-
senbach. Darüber hinaus kann eine öffentliche Bekanntmachung im Ratsinformationsdienst im 
Internet, unter der Adresse http://www.ramstein-miesenbach.de, und bis zur Einführung des 
Ratsinformationsdienstes über „http://huetschenhausen.de“ erfolgen. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können ab-
weichend von Absatz 1 durch Auslegung im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 
zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall 
ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag 
vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 
hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an 
dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so fest-
zusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine 
besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates oder ei-
nes Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ Aus-
gabe Kaiserslautern, bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Ab-
satz1 nicht mehr möglich ist. 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vorge-
schriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren 
Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. Die Bekanntmachung ist un-
verzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, so-
fern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

(6) Sonstige Bekanntmachungen erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntma-
chungsform vorgeschrieben ist. 

 
§ 2 

Ausschüsse des Gemeinderates  
 

(1) Der Gemeinderat bildet einen gemeinsamen Haupt- und Bauausschuss. Der Haupt- und Bau-
ausschuss hat 11 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. 

(2) Der Gemeinderat bildet neben dem Hauptausschuss, folgende weitere Ausschüsse: 
 
1. Rechnungsprüfungsausschuss mit 11 Mitgliedern; 
2. Jugend- und Kindergartenausschuss mit 7 Mitgliedern; 
3. Werkausschuss für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ mit 7 Mitgliedern; 
4. Fachausschuss „Nachhaltigkeit“ 11 Mitgliedern; 
5. Umlegungsausschuss mit 3 Ratsmitgliedern neben den sonstigen Mitgliedern; 
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        Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter. 

(3) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Gemeinderates und sonstigen wähl-
baren Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder sol-
len Mitglied des Gemeinderats sein. Entsprechendes gilt auch für die Stellvertreter in den 
Ausschüssen. Lediglich in den Umlegungsausschuss werden nur Ratsmitglieder gewählt. 
 

 

§ 3 
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse 

 
(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen 

Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit 
des Gemeinderates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder entzogen 
wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt. 

(2) Dem Haupt- und Bauausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden Angelegen-
heiten übertragen: 
 
1. Im Bereich des Finanz- und Abgabewesens 

1.1 Zustimmung der Leistung erheblicher überplanmäßiger und außerplanmäßiger 
Ausgaben, das sind solche über 3.000, -- Euro bis zu einem Betrag von 10.000, -- 
Euro im Einzelfall. 

1.2 Verfügung über das Gemeindevermögen sowie die Gewährung von Darlehen der 
Gemeinde mit einer Wertgrenze von 4.500, -- Euro bis 10.000, -- Euro. 

1.3 Unbefristete Niederschlagungen über 800, -- Euro im Einzelfall. 
1.4 Erlass von Forderungen über 800, -- Euro im Einzelfall.  

2. Im Bereich des Grundstückswesens 
2.1 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Wert von mehr als 1.000, -- Euro 

bis 4.500, -- Euro. 
2.2 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem 

Jahr bis maximal 5 Jahre. Das gleiche gilt bei Miet- und Pachtpreisen zwischen 
250, -- Euro und 4.500, -- Euro. 

3. Im Bereich der Bauverwaltung und des Beschaffungswesens 
3.1 Auftragsvergaben über Lieferungen und Leistungen mit einer Auftragssumme 

von mehr als 4.500, -- Euro bis 17.000, -- Euro. 
3.2 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens in Bauangelegenheiten nach dem 

BauGB und der LBauO, sofern es sich um Fälle handelt, die nicht mit den städte-
baulichen Planungs- und Entwicklungsabsichten bzw. Grundsätzen in Einklang 
stehen. In Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, d.h. wenn diese für 
die Gesamtentwicklung der Gemeinde relevant sein können, entscheidet der Ge-
meinderat. 

4. Im kulturellen und sportlichen Bereich 
4.1 Gewährung von Zuwendungen und Unterstützungen sonstiger Art (z.B. durch Er-

lass gemeindlicher Forderungen) an kulturelle und sonstige Einrichtungen, Ver-
eine oder Veranstaltungen bis zu einem Betrag von 800, -- Euro im Einzel- fall.  

4.2 Entscheidungen über die Vermittlung von Sponsoringleistungen, Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO ohne 
Wertgrenzenbeschränkung. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 94 Abs.3 Satz GemO bis zu 
einer Wertgrenze von 3.500, -- Euro im Einzelfall. 

(3) Der Jugend- und Kindergartenausschuss, sowie der Nachhaltigkeitsausschuss können 
Auftragsvergaben über Lieferungen und Leistungen in ihrem jeweiligen Aufgabengebiet 



 

 

mit einer Auftragssumme bis zu 4.500, -- Euro abschließend vergeben. Die entsprechende 
Kompetenz des Ortsbürgermeisters bleibt hierdurch unberührt.  

 

§ 4 
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister 

 
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in Folgenden Angelegenheiten Übertragen: 

1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der Ge-
meinde bis zu eine Wertgrenze von 4.500, -- Euro im Einzelfall. 

2. Aufnahme von Krediten im Rahmen der Haushaltssatzung. 
3. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einer Wertgrenze von 5.000, -- Euro im Einzel-

fall. 
4. Erteilung des Einvernehmens in den Fällen des § 14 Abs 2, § 19, § 31 und § 33 

BauGB in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundsätze 
der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht berührt werden. 

5. Zustimmung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 Satz 2 GastVO. 
6. Entscheidungen über die Einteilung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur 

Fristwahrung. 

 
§ 5 

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderats 
 

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendun-
gen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates eine Ent-
schädigung nach Maßgabe der Absätze 2-6. 

(2) Die Aufwandsentschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 30,-- Euro. 
Ab Einführung des Ratsinformationssystems erhöht sich das Sitzungsgeld um 10,-- Euro. Damit 
sind die Mehrkosten des elektronischen Ratsinformationssystems abgedeckt (z. B. die Beschaf-
fung und Unterhaltung der Hardware oder die Kosten für Verbrauchsmaterial zum Ausdrucken 
der Unterlagen. 

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten für Fahrten zwischen Woh-
nungen und Sitzungsorten erstattet. 

(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe er-
setzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen 
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungs-
beiträgen. Selbstständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe eine 
Durchschnittssatzes der vom Gemeinderat festzusetzen ist. 
Personen, die weder einen Lohn- noch ein Verdienstausfall geltend machen können, denen 
aber in der im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgegli-
chen werden kann, erhalten auf Antrag einen Ausgleich entsprechend den Bestimmungen 
des Satzes 2. 

(5) Die Vorsitzenden der im Gemeinderat gebildeten Fraktionen erhalten zusätzlich eine Pau-
schale von 15, -- Euro monatlich.  

(6) Die Aufwandsentschädigung ist vierteljährlich zu zahlen 
 
 
 



 

 

§ 6 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderates erhalten eine Entschädigung in Form eines 
Sitzungsgeldes in Höhe des Satzes nach § 5 Abs. 2. 

(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse des Gemeinderates oder der Gemeinde erhalten eine 
Entschädigung nach Absatz 1, soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 4 entsprechend. 
 

 
§ 7 

Zahl der Beigeordneten 
 
Die Ortsgemeinde hat bis zu 3 (drei) Beigeordnete. 
Es werden zwei Geschäftsbereiche gebildet. Ein Geschäftsbereich wird auf einen weiteren 
Beigeordneten übertragen.  

 
§ 8 

Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters 
 
Der Ortsbürgermeister, erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 
Satz 1 der KomAEVO. Diese wird um 10 v. H. erhöht (§ 12 Abs. 1 Satz 2 KomAEVO). 

 
§ 9 

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Ortsbeigeordneten 
 
(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete, der den Ortsbürgermeister vertritt, erhält eine Auf-

wandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Orts-
bürgermeisters. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 
vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbe-
trags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Ver-
tretung während eines kürzeren Zeitraumes als einen vollen Tag, so erhält er ein Sech-
zigstel der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. 

(2) Der weitere Beigeordnete, dem ein bestimmter Geschäftsbereich übertragen ist, erhält 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 % der Aufwandsentschädi-
gung, die ein Ortsbürgermeister gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVo erhalten würde. 

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht Ratsmitglied sind und de-
nen keine Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme 
an Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse die in § 5 Abs. 2 dieser Satzung fest-
gesetzte Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld). Das gleiche gilt, wenn ehrenamtliche 
Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 gewährt wird, an Be-
sprechungen mit dem Ortsbürgermeister oder in Vertretung des Ortsbürgermeisters an 
Besprechungen mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde sowie an Sitzungen des 
Verbandsgemeinderates und dessen Ausschüsse teilnehmen. 

(4) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereiche, die den Ortsbürgermeister bei Ver-
anstaltungen vertreten (§ 50 Abs. 2 Satz 7 GemO) oder denen vertretungsweise einzelne 
Amtsgeschäfte (§ 50 Abs. 3 S. 2) übertragen werden, erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung nach Abs. 1 letzter Satz. 

(5) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Einrichtung der Lohnsteuer nach 
einem Pauschalsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Gemeinde 



 

 

getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenversicherungs-
beiträge werden auf die Aufwandsentschädigungen nicht angerechnet.  

(6) § 5 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 21.09.2024 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 26.09.2019 außer Kraft. 

 
Hütschenhausen, den 11.09.2024 
 
gez. 
(Achim Wätzold) 
Ortsbürgermeister 
 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf-

grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 

Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  

1. die Bestimmungen der Öffentlichkeit über die Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder  

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 

Ramstein-Miesenbach, 20.09.2024 

Verbandsgemeindeverwaltung 

gez. 

Ralf Hechler 

(Bürgermeister) 
 


